
Informationen über im Rahmen von Umlaufverfahren durch den Begleitausschuss 
des EFRE-Programm 2021-2027 Schleswig-Holstein und für das OP EFRE 
Schleswig-Holstein 2014-2020 getroffenen Beschlüsse 

Nach Artikel 5 Absatz 6 der Geschäftsordnung des Begleitausschusses des EFRE-
Programm 2021-2027 Schleswig-Holstein und für das OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-
2020 kann über Einzelfragen im schriftlichen Umlaufverfahren entschieden werden. Das 
Verfahren wird nur elektronisch (E-Mail) durchgeführt. Die Frist für das 
Verfahren beträgt 20 Arbeitstage; im Einvernehmen mit den Mitgliedern kann eine 
kürzere Frist vereinbart werden. Schweigen gilt als Zustimmung.

Umlaufverfahren vom 26.09.2025 bis zum 27.10.2025

Förderperiode 2021 – 2027

1. Änderung der Auswahl- und Fördergrundsätze (AFG LPW 2021)

Beschlussvorschlag 

Der Begleitausschuss für das EFRE Programm 2021-2027 Schleswig-Holstein genehmigt 
nach erfolgter Prüfung gemäß Art. 40 Abs. 2 a VO (EU) Nr. 2021/1060 die Änderung der 
Auswahl- und Fördergrundsätze und Regeln für die finanzielle Unterstützung im Rahmen 
des Landesprogramms Wirtschaft 2021-2027 (AFG LPW 2021). 

Ergebnis der Abstimmung 

Der Beschlussvorschlag wird von allen stimmberechtigten Mitgliedern des 
Begleitausschusses angenommen, es gibt keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen.

2. Änderung der Richtlinie zur Förderung nachhaltiger Wärmeversorgungssysteme

Beschlussvorschlag 

Der Begleitausschuss für das EFRE Programm 2021-2027 Schleswig-Holstein genehmigt 
nach erfolgter Prüfung gemäß Art. 40 Abs. 2 a VO (EU) Nr. 2021/1060 die Änderung der 
Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein für die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung nachhaltiger Wärmeversorgungssysteme. 

Der Begleitausschuss ermächtigt die Verwaltungsbehörde, erforderlich werdende 
Anpassungen, insbesondere aufgrund von Anmerkungen des Landesrechnungshofes 
und/oder der EU-Kommission, vorzunehmen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Der Beschlussvorschlag wird von allen stimmberechtigten Mitgliedern des 
Begleitausschusses angenommen, es gibt keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen.



3. Änderung der Geschäftsordnung

Beschlussvorschlag 

Der Begleitausschuss für das EFRE Programm 2021-2027 Schleswig-Holstein beschließt 
die Änderung seiner Geschäftsordnung in Artikel 3 Absatz 2 (Aktualisierung der Liste der 
stimmberechtigten Mitglieder). 

Ergebnis der Abstimmung 

Der Beschlussvorschlag wird von allen stimmberechtigten Mitgliedern des 
Begleitausschusses angenommen, es gibt keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen.

4. Vorstellung der Sonderuntersuchung „Digitale Antragstellung“

Beschlussvorschlag 

Der Begleitausschuss für das EFRE Programm 2021-2027 Schleswig-Holstein hat den 
Bericht zur Sonderuntersuchung „Digitale Antragstellung“ im LPW 2021-2027 zur Kenntnis 
genommen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Der Beschlussvorschlag wird von allen stimmberechtigten Mitgliedern des 
Begleitausschusses angenommen, es gibt keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen.

Für den Vorsitz: Für die Ergebnisniederschrift:

- Staatssekretärin -                                              - EFRE-Verwaltungsbehörde -



Umlaufverfahren vom 11.11.2025 bis zum 09.12.2025

Förderperiode 2014 – 2020

Abschließender Durchführungsbericht für das OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-
2020

Beschlussvorschlag 

Der Begleitausschuss für das OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020 genehmigt gemäß 
Art. 110 Abs. 2 b der VO (EU) Nr. 1303/2013 den vorliegenden abschließenden 
Durchführungsbericht für das OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020. 

Der Begleitausschuss ermächtigt die Verwaltungsbehörde, erforderlich werdende 
Anpassungen, insbesondere aufgrund von Anmerkungen der EU-Kommission, 
vorzunehmen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Der Beschlussvorschlag wird von allen stimmberechtigten Mitgliedern des 
Begleitausschusses angenommen, es gibt keine Enthaltungen und keine Gegenstimmen.

Für den Vorsitz: Für die Ergebnisniederschrift:

- Staatssekretärin -                                              - EFRE-Verwaltungsbehörde -
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